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Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, §56, Absatz weiß ich nicht genau.
Zu Unterrichtszwecken oder in Ausnahmesituationen (z.B. medizinischer Notfall, oder
dringender Anruf bei den Eltern wegen Änderung im Unterrichtsablauf) kann die Lehrkraft
allerdings Ausnahmen gestatten. Eine Ausnahmesituation liegt in diesem Fall ja nicht vor. Was
ein Unterrichtszweck ist, darüber kann man natürlich streiten. Ich würde sagen, in diesem Fall
liegt keiner vor - die Kinder können ja auch ohne MP3-Player zeichnen. Bei uns an der Schule
dürfen die Schüler das Handy/den MP3-Player z.B. als USB-Stick nutzen, wenn sie ein Referat
halten.
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